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erforderlichen wissenschaftlichen und praktischen Fähig
keiten vorausgegangen sei (BGE 22 S. 928). Es bestätigte 
dies in einem Urteil vom 27. Juni 1906 (BGE 32 I 267) 
wonut es die Beschwerde eines bernischen Fürsprechers 
guthiess, dem der Kanton Genf die Bewilligung zur Be
rufsausübung nicht erteilen wollte, weil der Bewerber sich 
nicht im Sinne von Art. 138 des genferischen Gesetzes über 
die Gerichtsorganisation darüber ausweisen könne, dass 
er sich während zwei Jahren praktisch betätigt habe. Im 
Urteil wird ausgeführt, der Kanton, bei dem um die Be
willigung zur Berufsausübung nachgesucht werde, könne 
den vorgelegten Ausweis daraufhin prüfen, ob in irgendeiner 
Form eine materielle Festst~ung darüber vorausgegangen 
sei, dass der Bewerber die nötigen wissenschaftlichen und 
praktischen Kenntnisse besitze; dagegen könnten keine 
weitern Ausweise verlangt werden. In ähnlicher Weise 
wurde in BGE 45 I 362 entschieden. 

3. - Ein akademischer Titel bildet keinen Ausweis 
über die praktische Befahigung des Bewerbers. Das kommt 
in den geltenden kantonalen Ordnungen dadurch zum 
Ausdruck, dass sie eine praktische ~etätigung als Voraus
setzung des Belahigungsausweises verlangen oder eine 
Prüfung auch in praktischer Hinsicht vorschreiben. Der 
Entscheid i. S. Raspini kann daher nicht massgebend sein. 
Er entspricht de! übrigen Praxis des Bundesgerichts und 
den Anforderungen nicht, die heute.an den Befähignngs
ausweis gestellt werden müssen. Das Erfordernis prakti
scher Tätigkeit drängt sich geradezu auf. Das Bundes
gericht hat denn auch vor und nach dem erwähnten Ent
scheid die Kantone nur verpflichtet, solche Ausweise gelten 
zu lassen, denen in irgendeiner Weise eine materielle Unter
suchung über die erforderlichen wissenschaftlichen 'Und 
praktischen Fähigkeiten, vorausgegangen ist (die bereits 
erwähnten Urteile i. S. Curti, BGE 22 S. 929, i. S. Götschel, 
BGE 32 I S. 271 und i. S. Brenn, BGE 45 I S. 365). Darnach 
kann einem Kanton nicht verwehrt werden, einem An
waltsdiplom die Anerkennung in seinem Gebiete zu ver-
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sagen, das ausschliesslich auf Grund des Doktorgrades 
erteilt wurde. Vielmehr ist darauf abzustellen, ob der Aus
weis auf einer Untersuchung nicht nur über die wissen
schaftlichen Kenntnisse, sondern auch über die praktischen 
Fähigkeiten beruht. 

4. - Die Bewilligung, die der Regierungsrat des Kan
tons Uri dem Beschwerdeführer ausgestellt hat, entspricht 
diesen Anforderungen der bundesgerichtlichen Rechtspre
chung nicht. Auch wenn der Beschwerdeführer in seinem 
- nicht bei den Beschwerdeakten liegenden - Gesuch an 
den Regierungsrat auf seine praktische Betätigung im 
Bureau seines Vaters hingewiesen haben sollte, ändert das 
nichts daran, dass der Regierungsrat darüber keinerlei 
Prüfung vornahm, und dass daher ein bezüglicher Ausweis 
fehlt. 

Der Entscheidung der Frage soll damit nicht vorge
griffen werden, ob nicht inskünftig an den Ausweis über 
die Zulassung zur Anwaltschaft im Sinne von Art. 5 üb.Best 
strengere Anforderungen gestellt werden dürfen, als dies 
nach der bisherigen Rechtsprechung zulässig war. 

5. - ....• 

III. GERICHTSSTAND 

FOR 

2. Auszug aus dem Urteil vom 26. März 1943 i. S. Depuo z 
gegen Pirovino und Bezirksgericht Heinzenberg. 

Art. 59 BV als Vorschrift von interkantonaler Bedeutnng ; Klagen 
auf Aufhebung eines Kaufvertrages über ein Grundstück nnd 
einer Grundpfandverschreibung sowie auf Löschung d~s 
Vertrages sind persönliche Klagen; Einschränkung der Garantle 
des Wohnsitzrichters bei notwendiger StreitgenQssenBohaft. 

Art. 69 OF. PorMe intercantonale. 
Las demandes en resolution de la vente d'nn immeub1e et en 

annulation d'une hypotheque ainsi qu'en radia.tion du contrat 
au registre foneier sont des aotions personnelles. 

Restrietion de la garantie du juge du domicile en cas de partioi
pation obIigatoire au proces. 
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Are. 59 OF. Portata intei'cantonale. 
Le domande volte ad ottenere l'annullamento della vendita. di un 

immobile e l'annullamento di un'ipotooa, come pure la cancel
lazione delle relative" iscrizioni nel registro fondiario sono 
'azioni personali. ' 

Restrizione dell~ gara~i~ d! essere c~nvenut~ da!anti al giudiee 
deI luogo dl domICIlio m easo di partoolpaZlone neeessaria 
al proeesso. 

A. - Der Rekursbeklagte Pirovino hatte vom Erb
lasser (Vater) der heutigen Rekurrenten, Gebrüder Depuoz, 
dessen Liegenschaft in Cazis gekauft. Wegen teilweiser 
Entwehrung erhob er gegen die Rekurrenten Klage beim 
Bezirksgericht Heinzenberg als Richter des Ortes der 
gelegenen Sache. Die Begehren gehen dahin, dass der 
Kaufvertrag aufgehoben, die Eintragung des Klägers als 
Eigentümer und die zu Gunsten der Verkäufer errichtete 
Grundpfandverschreibung am-Grundbuch gelöscht werde, 
und dass die Beklagten an den Kläger Fr. 2345.20 zu 
zahlen hätten. Zugleich wurde das Gesuch gestellt, dass 
durch provisorische Verfügung die von den Rekurrenten 
angehobene Betreibung auf Grundpfandverwertung ein
zustellen sei. Das Bezirksamt ----Stellte die Klage am 5. 
Januar 1943 den Rekurrenten zu, verband damit die 
Aufforderung zur Einreichung de~ Antwort und erliess 
am folgenden Tage, noch vor Ablauf der den Rekurrenten 
gesetzten Vernehmlassungsfrist, die begehrte vorsorgliche 
Verfügung. Von den Rekurrenten wohnt der eine, Simon 
Depuoz in Seth (Bezirk Glenner, Kanton Graubünden), die 
übrigen haben ihren Wohnsitz in andern Kantonen der 
Schweiz. 

B. - Mit staatsrechtlicher Beschwerde vom 23. Januar 
1943 beantragen die Gebrüder Depuoz, die vom Bezirks
amt im Zusammenhang mit der Klageeinreiohung erlas
senen Verfügungen seien aufzuheben und Bezirksamt 
und Bezirksgericht von Heinzenberg anzuweisen, sich für 
die Klage unzuständig zu erklären. 

Es wird Verletzung von Art. 59 und von Art. 4 BV 
(willkürliohe Anwendung des SchKG und der bündneri
schen Zivilprozessordnung) geltend gemacht. 
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Das Bezirksgericht von Heinzenberg und der Rekurs
beklagte beantragen die Abweisung der Besohwerde. 

Aus den Erwägungen : 

2. - Art. 59 BV hat nur interkantonale Bedeutung. 
Er kann demnach von dem im Kanton Graubünden 
wohnh8.ften Rekurrenten Simon Depuoz nicht angerufen 
werden, obwohl er seinen Wohnsitz nicht im Bezirk 
Heinzenberg, sondern in einem andern Bezirk deS Kantons 
hat. Doch richtet sich die Klage nicht gegen diesen Rekur
renten allein, sondern gegen alle Söhne (Erben) des Fidel 
Depuoz als Streitgenossen und muss gegen alle gerichtet 
werden, wenn der Kläger ein der Vollstreckung fähiges 
Urteil erwirken will. Die Gutheissung der Beschwerde 
der andern Rekurrenten muss daher die Aufhebung der 
angefochtenen Verfügungen auch gegenüber Simon Depuoz 
nach sich ziehen. 

3. - Die gegen die Rekurrenten erhobenen Ansprachen 
sind persönlicher Natur. Das gilt nicht nur für die Scha.
denersatzforderung aus Entwehrung, sondern auch inso
weit, als damit die Aufhebung des Kaufvertrages wegen 
teilweiser Entwehrung verlangt wird. Denn auch diese 
Klage betrifft, was für ihren persönlichen Charakter 
entscheidend ist, nicht das Ausführungs- sondern das 
(obligatorische) Grundgeschäft ; sie ist daher, ebenso wie 
die Klage auf Erfüllung eines Immobiliarkaufvertrages, 
mit der ein obligatorischer Anspruch auf Verschaffung 
des dinglichen Rechtes geltend gemacht wird, in der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtes immer als persön
liche Anspraohe behandelt worden (BGE 4, 119; 24 660; 
32 I 291 ; 35 I 72 ; 51 I 49). Hievon abzuweichen besteht 
kein hinlänglicher Grund. Aber auch für das Begehren 
auf Aufhebung der Grundpfandverschreibung und Lö
schung des Kaufvertrages lässt sich der persönliche 
Charakter der Klage nicht bestreiten. Der Wegfall des 
ursprünglich gültigen Rechtsgrundes des Kaufsgeschäftes 
erzeugt zunächst nur einen obligatorisohen Anspruoh, 
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eine Forderung auf Rückerstattung der beim Empfänger 
noch vorhandenen Leistung des Käufers von Fr. ,6000.
bezw. was die Liege~schaft betrifft, eine Forderung auf 
deren Rücknahme. Dabei haben die Rekurrenten mit
zuwirken, d. h. in die Löschung des Grundpfandes einzu
willigen, und, da die Bewilligung des Rekursbeklagten 
zur Löschung des Eintrages im Grundbuch noch keine 
Rückübertragung auf den früheren Eigentümer oder 
dessen Erben herbeizuführen vermag, der Rückübertra
gung auf sie zuzustimmen. Dass nicht ausdrücklich auf 
ein positives Tun in diesem Sinne geklagt ist, vermag 
hieran nichts zu ändern : die Verfügung, die vom Richter 
verlangt wird, soll ~n die Stelle der rechtsgeschäftlichen 
Willenserklärung (Einwilligung) der Rekurrenten treten, 
auf Grund deren der Rekuisbeklagte die Änderung im 
Grundbucp:--erwirken könnte, ist also gerade dazu be
stimmt, je~ Erklärung zu ersetzen. 

4. - Betrifft demnach die Klage persönliche Ansprüche, 
so müsste, weil nach der Rechtsprechung ~e Garantie des 
Art. 59 BV auch zugunsten jedes einzelnen von mehreren 
solidarisch Belangten gilt (BGE 51 I 49; 53 I 49), jeder 
der verschiedenen Rekurrenten -an seinem Wohnsitz 
belangt werden. Dieser Grundsatz -muss indessen eine 
Einschränkung erleiden, wenn die Beklagten notwendige 
Streitgenossen, die gegen sie erhobenen Ansprüche iden
tisch sind und die Vollziehung des Urteils gegen den 
einen daher notwendig auch die Verurteilung der übrigen 
Beklagten voraussetzt. Das trifft aus den in BGE 51 I 
49 dargelegten Gründen hier für die Rückübertragung 
der Liegenschaft und die Löschung des Grundpfand
rechtes zu. Das gegen einen Rekurrenten an dessen Wohn
sitz erstrittene Urteil wäre sonst wirkungslos, wenn die 
Urteile gegen die anderen Rekurrenten anders ausfallen 
sollten. Der Rechtsverweigerung, die dermassen aus 
dem Fehlen eines einheitlichen Gerichtsstandes entstehen 
könnte, ist nur dadurch zu begegnen, dass das Bundes
gericht, wenn es auf Grund von Art. 59 BV angerufen ist, 
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selbst den zuständigen Richter bezeichnet. Dafür kann, 
soll die Garantie des Art. 59 BV im Grundsatz gewahrt 
bleiben, nicht der Gerichtsstand der gelegenen Sache in 
Betracht fallen. In BGE 51 I 49 wurde darauf nur deshalb 
beiläufig verwiesen, weil an jenem Orte, was entscheidend 
war, gleichzeitig einer def Beklagten wohnte. Es muss 
dem Rekursbeklagten überlassen bleiben, die Klage beim 
Wohnsitzrichter eines der Rekurrenten anzubringen ; dort 
haben sich dann auch die übrigen darauf einzulassen. 

Demnach erkennt das Bundesgericht : 

Die Beschwerde wird gutgeheissen und die angefochtenen 
Verfügungen werden im Sinne der Erwägungenaufge
hoben. 

IV. STAATSVERTRÄGE 

TRAITES INTERNATIONAUX 

3. Urteil vom 5. März 1943 i. S. Martlg gegen Granbünden, 
Stenerreknrskommlssion. 

Genü~ für das DoppelbesJ;euerungsabkommen zwischen Frank
reICh und der Schweiz ein blass virtueller Konflikt ? 

Art. 14 des Abkommens: schweizerischer WohnsiJ;z eines Emi
gran~en, der sich seit 1940 in der Schweiz aufhält, obwohl 
er seme Wohnung am früheren ausländischen Wohnort nicht 
aufgegeben hat. 

Un conflit .simplement -yirtuel suffit-il pour l'application de la 
ConventlOn franeo-sUlSSe en matiere de double imposition ? 

Art. 14 de Ja Conv~ntion. Domi?ile en ~uisse d'un emigrant qui 
est revenu en Swsse et y hablte depws 1940, saus avoir aban
donne son appartement a. son aneien domieile a l'etranger. 

Un conflit~o meramenJ;e virtu.ale basta per l'applieazione della 
convenZlOne franco-svizzera in maJ;eria di doppia imposta 1 

Art. 14. ~el~ convenzione. Domieilio in Isvizzera di un emigrante 
ehe IV! SI trova dal 1940, benche abbia eonservato il suo appar
f;amento nel luogo deI suo preeedente domicilio. 

A. - Der in Basel-Stadt heimatberechtigte Rekurrent 
hat sich anfangs der 30er Jahre in Paris als Kunstmaler 


